
 

A m t s b l a t t   
Landkreis Straubing-Bogen 

         – Heimat des Bayerischen Rautenwappens - 

Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 7.45 bis 12.00 Uhr, Mo. und Di. 13.00 bis 16.00 Uhr, Do. bis 17.00 Uhr 

KFZ-Zulassung und Führerscheinstelle: Mittwoch nachmittags geschlossen, übrige Zeit nach Vereinbarung (bitte nutzen Sie auch 
diese Möglichkeit), Schalterschluss in der Zulassungsstelle jeweils ½ Stunde vor Ende der Sprechzeiten: 
Sie erreichen uns mit dem Stadtverkehr SR, Linie 3, mit der Bahn, Haltestelle Straubing-Ost 

Nr. 10 25. Mai 2016 45. Jahrgang 
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Bekanntmachungshinweis nach Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) 
§ 27 Aufstellung, Behandlung und Offenlegung des Jahresabschlusses  

und des Lageberichtes 2014 
 

 

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 15.04.2016 den Jahresabschluss des Wirtschaftsjah-

res 2014 festgestellt. 

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der  Anteil der Abschreibungen für 

Abnutzung wird mit Kapitalrücklagen verrechnet. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf werden in der Klinik 

Bogen, Zimmer Nr. 404 vom 13.06.2016 bis einschließlich 30.06.2016 während der allgemeinen 

Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers wurde erteilt, er lautet: 

 

 
Bestätigungsvermerk 

 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-

hang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der „Kreiskliniken Bogen-

Mallersdorf Kommunalunternehmen des Landkreises Straubing-Bogen“, Anstalt des öffentlichen 

Rechts für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 geprüft. Durch Art. 93 Abs. 3 Satz 2 

LKrO wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirt-

schaftlichen Verhältnisse des Kommunalunternehmens i.S. von §53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buch-

führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften, der Krankenhaus-Buchführungsverordnung und den ergänzenden landes-

rechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Kommunalun-

ternehmens. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-

richt sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kommunalunternehmens abzugeben. 

 

Wir haben den Jahresabschluss entsprechend § 317 HGB und Art. 93 Abs. 3. Satz 2 LKrO und der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 

Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-

ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-

cherheit erkannt werden und das mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirt-

schaftlichen Verhältnisse des Kommunalunternehmens Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der 

Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kommunalunternehmens sowie die Erwartungen 

über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angabe in Buchfüh-

rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 

Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 

Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-

resabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir 

darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß §53 HGrG 

vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 

für unsere Beurteilung bildet. 
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Unter-

nehmenssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens,- Finanz- und Ertragslage 

des Kommunalunternehmens. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermit-

telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

_______ 

 

 

 
Straubing, 23.05.2016 
Kommunalunternehmen 
Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf 

 

 
gez.   
B e t z   
Vorstand   

 
 
 
 
 
 

 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVPG) 
Antrag auf Plangenehmigung gem. § 68 Abs. 2 WHG: 
Stilllegung Wasserkraftanlage Dießenbach, Gewässerausbau Renaturierung Dießenbach, 
Anlage von Kleingewässern, Ausbau des Stauweihers; zum Betrieb des Freizeitparks 
Edelwies 
Träger des Vorhabens: Steinbauer Freizeit GmbH, Pöslasberg 5, 94357 Konzell 
 

 Feststellung über die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

Bekanntmachung 

Für das o. g. Vorhaben ist die gemäß § 3c UVPG i. V. m. § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und der Anlagen 1 und 2 UVPG vorgeschriebenen Vorprüfung des Einzelfalles durchge-
führt worden. Die Vorprüfung ergab, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedarf. 

Straubing, 18.05.2016 
Landratsamt Straubing-Bogen 
Sachgebiet Wasserrecht 
 
 
Roth 
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